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1570 [ Februar 26 . ] , "Uf Sontag Oculi"

ABSCHIED 1 [DER TAGSATZUNG DER XIII ORTE ] ZU BADEN

EA IV 2 , 444 (Nr . 355)

"[Vf<L Stadt ] St . Gatten und ZÜAtch beAezend dte PAaedteanten Um Th.uA.gau] htn-
o

deAJuigA der Cottaton.en. "
£

"Jeder dev 5 Pötten [gemeint dev Tagsatzungsgesandten dev V veg . kath . Ovte]

weist Zesagen 3 und seine hevven Zebevichten wie dass die von [dev Stadt St.

Gallen ] Jm Obern ; und die von Zürich Jm untern Tuvgew die Pfarren mit Praedi-

canten besetzen 3 und entsetzen 3 welches sie aber kein gewalt 3 sondern solten

die selben durch Collatores besetzt werden 3 Solches soll ieder Pott an seine

Herrn und Oberen bringen 3 und uf negsten Tag hierinnen Zehandlen gewalt ha¬

ben.

1 ) s . mutatis mutandis AH 78/21 Anm. 1
2 ) Diese Randglosse vom Zuger Ammann Beat  II . Zurlauben dürfte 1632 in

Zusammenhang mit dem Matrimonial - und Kollaturstreit im Thurgau und Rhein¬
tal geschrieben worden sein , s . auch AH 5/63 sowie AH 78/21 - 35 und 37 - 51

3 ) Deren Namen s . EA IV 2 , 444 (Nr . 355 ) . Tagsatzungsgesandter von Stadt und
Amt Zug war Hans Boisinger.

4 ) In den gedruckten EA ist dieser Punkt expressis verbis nicht erwähnt , s.
aber AH 5/63 . Auch an der am 4 . Juni 1570 beginnenden Jahrrechnung in Ba¬
den , der nächsten gemeineidg . Tagsatzung , wurde diese Frage laut gedruckten
EA nicht behandelt , s . allenfalls EA IV 2 , 977 Art . 70.

Auszug , von der gleichen Hand wie AH 78/35 AH 78 , 110
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